
  
Jugendschutz in der Öffentlichkeit 
Darstellung der Vorschriften des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) 

 
Personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Personen müssen nicht alles erlauben, was das Gesetz gestattet. Bis zur 
Volljährigkeit tragen sie die Verantwortung. 
  Geschützte Altersgruppen  
  Kinder Jugendliche  

erlaubt nicht erlaubt unter 14 Jahren ab 14 Jahren ab 16 Jahren  
  ohne in ohne in ohne in  
Norm 
des 
JuSchG Gefährdungsbereiche 

Begleitung einer 
erziehungsbeauf-
tragten Person 

Begleitung einer 
erziehungsbeauf-
tragten Person 

Begleitung einer 
erziehungsbeauf-
tragten Person 

ausnahmsweise 
erlaubt 

§ 4 
Abs. 
1, 2 

Aufenthalt in Gaststätten     
bis 
24 Uhr 

 Zwischen 5 und 23 Uhr um ein 
Getränk oder eine Mahlzeit ein-
zunehmen oder nach Abs. 4  mit 
einer Ausnahmegenehmigung 
der zuständigen Behörde. 

§ 4 
Abs. 3 

Aufenthalt in Nachtbars, Nachtclubs 
oder vergleichbaren Vergnügungsbe-
trieben 

       

§ 5 
Abs. 1 

Anwesenheit bei öffentlichen Tanzver-
anstaltungen (z.B. Disco) 

    bis 
24 Uhr 

 Ausnahme kann die zuständige 
Behörde nach Abs. 3 
genehmigen 

§ 5 
Abs. 2 

Anwesenheit bei Tanzveranstaltungen 
von anerkannten Trägern der Jugend-
hilfe/bei künstlerischer Betätigung/zur 
Brauchtumspflege 

bis 
22 Uhr 

 
bis 
24 Uhr 

 
bis 
24 Uhr 

 Ausnahme kann die zuständige 
Behörde nach Abs. 3 
genehmigen 

§ 6 Anwesenheit in öffentlichen Spielhal-
len, Teilnahme an Spielen mit Gewinn-
möglichkeit 

      nach Abs. 2 auf Volksfesten, 
Schützenfesten, Jahrmärkten, 
Spezialmärkten ähnlichen 
Veranstaltungen, sofern Gewinne 
nur in Waren von geringem Wert 
bestehen 

§ 7 Anwesenheit bei jugendgefährdenden 
Veranstaltungen und in Betrieben 

      Durch Altersbegrenzungen, Zeit-
begrenzungen und andere Aufla-
gen kann die zuständige Behör-
de das Verbot einschränken. 

§ 8 Aufenthalt an jugendgefährdenden 
Orten 

       

§ 9 
Abs. 1 
Nr. 1 

Abgabe und/oder Verzehr von Brannt-
wein, branntweinhaltigen Getränken 
(auch alkoholischen Mixgetränken) 
oder Lebensmitteln 

       

§ 9 
Abs. 1 
Nr. 2 

Abgabe und/oder Verzehr anderer alko-
holischer Getränke z.B. Bier, Wein o.ä. 

    

*) 

  *) nur in Begleitung Personen-
sorgeberechtigter nach  
§ 9 Abs. 2 (Eltern/Vormund) 

§ 9 
Abs. 4 

Abgabe alkoholischer Süßgetränke 
(Alkopops) i. S. v. § 1 Abs. 2 und 3 
AlkopopStG 

       

§ 10 Abgabe und Konsum von Tabakwaren 
in der Öffentlichkeit 

       

§ 11 Besuch öffentlicher Filmveranstaltun-
gen nur nach Freigabekennzeichnung:
„ohne Altersbeschränkung 6/12/16 
Jahren“ 

bis 
20 Uhr 

 
bis 
22 Uhr 

 
bis 
24 Uhr 

 mit „Info o. Lehrprogramm“ 
gekennzeichneter Film nach § 11 
Abs. 1/bei Filmen „ab 12 J“ ab 
6 Jahren in Begleitung Personen-
sorgeberechtigter nach § 11 
Abs. 2 

§ 12 Abgabe von Bild-/Datenträgern mit 
Filmen oder Spielen nur nach Freigabe-
kennzeichnung „ohne 
Alterseinschränkung/ab6/12/16 Jahren“

      mit „Info o. Lehrprogramm“ 
gekennzeichneter Datenträger 
(§ 12 Abs. 1) 

§ 13 Spielen an elektronischen Bildschirm-
geräten ohne Gewinnmöglichkeit nur 
nach Freigabekennzeichnung „ohne 
Altersbeschränkungen/ab6/12/16 
Jahren“ 

      mit „Info o. Lehrprogramm“ 
gekennzeichnetes Bildschirm-
spielgerät (§ 13 Abs. 1) 

Begriffbestimmungen: 
Öffentlichkeit = allgemein zugängliche Verkehrsflächen(z. B. Gehwege, Passagen, Plätze, Parks, Anlagen) sowie unbeschränkt zugängliche Gebäude und 

Einrichtungen (z. B. öffentliche Sportplätze, Gaststätten, Kinos, Behörden). 
Kinder = Personen die noch nicht 14 Jahre alt sind. 
Jugendliche = Personen die 14 aber noch nicht 18 Jahre alt sind. 
Personensorgeberechtigter = Person, der allein oder gemeinsam mit einer anderen Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches Personensorge 

zusteht. 
Erziehungsbeauftragter 
 

= Person über 18 Jahren, soweit sie auf Dauer oder zeitweise aufgrund einer Vereinbarung mit der personenberechtigten Person Erziehungs-
aufgaben wahrnimmt oder soweit sie ein Kind oder eine jugendliche Person im Rahmen der Ausbildung oder Jugendhilfe betreut. 

 



Auszug aus dem Jugendschutzgesetz gemäß § 3 Absatz 1 
§ 4 Gaststätten 
(1) Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern 
und Jugendlichen unter 16 Jahren nur 
gestattet werden, wenn eine personensorge-
berechtigte oder erziehungsbeauftragte 
Person sie begleitet oder wenn sie in der Zeit 
von 5 Uhr und 23 Uhr eine Mahlzeit oder ein 
Getränk einnehmen. Jugendlichen ab 16 
Jahren darf der Aufenthalt in Gaststätten ohne 
Begleitung einer personensorgeberechtigten 
oder erziehungsbeauftragten Person in der 
Zeit von 24 Uhr und 5 Uhr morgens nicht 
gestattet werden. 
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Kinder oder 
Jugendliche an einer Veranstaltung eines 
anerkannten Trägers der Jugendhilfe teilneh-
men oder sich auf Reisen befinden. 
(3) Der Aufenthalt in Gaststätten, die als 
Nachtbar oder Nachtclub geführt werden, und 
in vergleichbaren Vergnügungsbetrieben darf 
Kinder und Jugendlichen nicht gestattet 
werden. 
(4) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen 
von Absatz 1 genehmigen. 
 
§ 5 Tanzveranstaltungen 
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzver-
anstaltungen ohne Begleitung einer personen-
sorgeberechtigten oder erziehungsbeauftrag-
ten Person darf Kindern und Jugendlichen 
unter 16 Jahren nicht und Jugendlichen ab 16 
Jahren längstens bis 24 Uhr gestattet werden. 
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die 
Anwesenheit Kindern bis 22 Uhr und Jugendli-
chen unter 16 Jahren bis 24 Uhr gestattet 
werden, wenn die Tanzveranstaltung von 
einem anerkannten Träger der Jugendhilfe 
durchgeführt wird oder der künstlerischen 
Betätigung oder der Brauchtumspflege dient. 
(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen 
genehmigen. 
 
§ 6 Spielhallen, Glücksspiele 
(1) Die Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen 
oder ähnlichen vorwiegend dem Spielbetrieb 
dienenden Räumen darf Kinder und Jugendli-
chen nicht gestattet werden. 
(2) Die Teilnahme an Spielen mit Gewinnmög-
lichkeit in der Öffentlichkeit darf Kindern und 
Jugendlichen nur auf Volksfesten, Schützen-
festen, Jahrmärkten, Spezialmärkten oder 
ähnlichen Veranstaltungen und nur unter der 
Voraussetzung gestattet erden, dass der 
Gewinn in Waren von geringem Wert besteht. 
 
§ 7 Jugendgefährdende Veranstaltungen 
und Betriebe 
Geht von einer öffentlichen Veranstaltung oder 
einem Gewerbebetrieb eine Gefährdung für 
das körperliche, geistige oder seelischen Wohl 
von Kindern oder Jugendlichen aus, so kann 
die zuständige Behörde anordnen, dass der 
Veranstalter oder Gewerbetreibende Kindern 
und Jugendlichen die Anwesenheit nicht 
gestatten darf. Die Anordnung kann Altersbe-
grenzungen, Zeitbegrenzungen oder andere 
Auflagen enthalten, wenn dadurch die 
Gefährdung ausgeschlossen oder wesentlich 
gemindert wird. 
 
§ 8 Jugendgefährdende Orte 
Hält sich ein Kind oder eine jugendliche 
Person an einem Ort auf, an dem ihm oder ihr 
eine unmittelbare Gefahr für das körperliche, 
geistige oder seelische Wohl droht, so hat die 
zuständige Behörde oder Stelle die zur 
Abwendung oder Gefahr erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen. Wenn nötig, hat sie 
das Kind oder die jugendliche Person  
1. zum Verlassen des Ortes anzuhalten, 
2. der erziehungsberechtigten Person im 
Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 6 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch zuzuführen oder, wenn 
keine erziehungsberechtigte Person erreichbar 
ist, in die Obhut des Jugendamtes zu bringen. 
In schwierigen Fällen hat die zuständige 
Behörde oder Stelle das Jugendamt über den 
jugendgefährdenden Ort zu unterrichten. 
 
§ 9 Alkoholische Getränke 
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst 
in der Öffentlichkeit dürfen 
1. Branntwein, branntweinhaltige Getränke 
oder Lebensmittel, die Branntwein ihn nicht 
nur geringfügiger Menge enthalten, an Kinder 
und Jugendliche, 

2. andere alkoholische Getränke an Kinder 
und Jugendliche unter 16 Jahren weder 
abgegeben noch darf ihnen der Verzehr 
gestattet werden. 
(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Jugendliche 
von einer personensorgeberechtigten Person 
begleitet werden. 
(3) In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische 
Getränke nicht in Automaten angeboten 
werden. Dies gilt nicht, wenn ein Automat  
1. an einem für Kinder  und Jugendliche 
unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder  
2. in einem gewerblich genutzten Raum 
aufgestellt und durch technische Vorrichtun-
gen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt 
ist, dass Kinder und Jugendliche alkoholische 
Getränke nicht entnehmen können. 
§ 20 Nr. 1 des Gaststättengesetzes bleibt 
unberührt.  
(4) Alkoholhaltige Süßgetränke im Sinne das 
§ 1 Abs. 2 und 3 des Alkopopsteuergesetzes 
dürfen gewerbsmäßig nur mit dem Hinweis 
„Abgabe an Personen unter 18 Jahren 
verboten, § 9 Jugendschutzgesetz“ in den 
Verkehr gebracht werden. Dieser Hinweis ist 
auf der Fertigpackung in der gleichen Schriftart 
und in der gleichen Größe und Farbe wie die 
Marken- oder Phantasienamen oder, soweit 
nicht vorhanden, wie die Verkehrsbezeichnung 
zu halten und bei Flaschen auf dem Fronteti-
kett anzubringen. 
 
§ 10 Rauchen in der Öffentlichkeit, Tabak-
waren 
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst 
in der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren an 
Kinder oder Jugendliche weder abgegeben 
noch darf ihnen das Rauchen gestattet 
werden. 
(2) In der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren 
nicht in Automaten angeboten werden. Dies 
gilt nicht, wenn ein Automat  
1. an einem Kindern und unzugänglichen Ort 
aufgestellt ist oder 
2. durch technische Vorrichtungen oder durch 
ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass 
Kinder und Jugendliche Tabakwaren nicht 
entnehmen können. 
 
§ 11 Filmveranstaltungen 
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Filmver-
anstaltungen darf Kindern und Jugendlichen 
nur gestattet werden, wenn die Filme von der 
obersten Landesbehörde oder einer Organisa-
tion der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen 
des Verfahrens nach § 14  Abs. 6 zur 
Vorführung vor ihnen freigegeben worden sind 
oder wenn es sich um Informations- Instrukti-
ons- und Lehrfilme handelt, die vom Anbieter 
mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ 
gekennzeichnet sind. 
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die 
Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstal-
tungen mit Filmen, die für Kinder und Jung-
endlich ab zwölf Jahren freigegeben und 
gekennzeichnet sind, auch Kindern ab sechs 
Jahren gestattet werden, wenn sie von einer 
personensorgeberechtigten Person begleitet 
sind. 
(3) Unbeschadet der Voraussetzungen des 
Absatzes 1 darf die Anwesenheit bei öffentli-
chen Filmveranstaltungen nur mit Bebleitung 
einer Personensorgeberechtigten oder 
erziehungsbeauftragten Person gestattet 
werden 
 
1. Kindern unter 6 Jahren, 
2. Kindern ab sechs Jahren, wenn die 
Vorführung nach 20 Uhr beendet ist, 
3. Jugendlichen unter 16 Jahren, wenn die 
Vorführung nach 22 Uhr beendet ist, 
4. Jugendlichen ab 16 Jahren, wenn die 
Vorführung nach 24 Uhr beendet ist. 
 
(4) Die Absätze 1 und 3 gelten für die 
öffentliche Vorführung von Filmen unabhängig 
von der Art der Aufzeichnung und Wiederga-
be. Sie gelten auch für Werbevorspanne und 
Beiprogramme. Sie gelten nicht für Filme, die 
zu nichtgewerblichen Zwecken hergestellt 
werden, solange die Filme nicht gewerblich 
genutzt werden. 
(5) Werbefilme oder Werbeprogramme, die für 
Tabakwaren oder alkoholische Getränke 
werben, dürfen unbeschadet der Vorausset-
zungen der Absätze 1 bis 4 nur nach 18 Uhr 
vorgeführt werden. 

§ 12 Bildträger mit Filmen oder Spielen 
(1) Bespielte Videokassetten und andere zur 
Weitergabe geeignete, für die Wiedergabe auf 
oder das Spiel an Bildschirmgeräten mit 
Filmen oder Spielen programmierte Datenträ-
ger (Bildträger) dürfen einem Kind oder einer 
jugendlichen Person in der Öffentlichkeit nur 
zugänglich gemacht werden, wenn die 
Programme von der obersten Landesbehörde 
oder einer Organisation der feiwilligen 
Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens 
nach § 14 Abs. 6 für ihre Alterstufe freigege-
ben und gekennzeichnet worden sind oder 
wenn es sich um Informations-, Instruktions- 
und Lehrprogramme handelt, die vom Anbieter 
mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ 
gekennzeichnet sind.  
(2) Auf die Kennzeichnungen nach Absatz 1 ist 
auf dem Bildträger und der Hülle mit einem 
deutlich sichtbaren Zeichen hinzuweisen. Das 
Zeichen ist auf der Frontseite der Hülle links 
unten auf einer Fläche von mindestens 1200 
Quadratmillimetern und dem Bildträger auf 
einer Fläche von mindestens 250 Quadratmil-
limetern anzubringen. Die oberste Landesbe-
hörde kann 
1. Näheres über Inhalt, Größe, Form, Farbe 
und Anbringung der Zeichen anordnen und 
2. Ausnahmen für die Anbringung auf dem 
Bildträger oder der Hülle genehmigen. 
Anbieter von Telemedien, die Filme, Film- und 
Spielprogramme verbreiten, müssen auf eine 
vorhandene Kennzeichnung in ihrem Angebot 
deutlich hinweisen. 
(3) Bildträger die nicht oder mit „Keine 
Jugendfreigabe“ nach § 14 Abs. 2 von der 
obersten Landesbehörde oder einer Organisa-
tion der feiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen 
des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 oder nach 
§ 14 Abs. 7 vom Anbieter gekennzeichnet 
sind, dürfen 
1. einem Kind oder einer jugendlichen Person 
nicht angeboten, überlassen oder sonst 
zugänglich gemacht werden. 
2. nicht im Einzelhandel außerhalb von 
Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen 
Verkaufsstellen, die Kunden nicht zu betreten 
pflegen, oder im Versandhandel angeboten 
oder überlassen werden. 
(4) Automaten zur Abgabe bespielter Bildträ-
gern dürfen 
1. auf Kindern oder Jugendlichen zugängli-
chen öffentlichen Verkehrsflächen, 
2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger 
Weise beruflich oder geschäftlich genutzten 
Räumen oder 
3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, 
Vorräumen oder Fluren  
nur aufgestellt werden, wenn ausschließlich 
nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 gekennzeichnete 
Bildträger angeboten werden und durch 
technische Vorkehrungen gesichert ist, dass 
sie von Kindern und Jugendlichen, für deren 
Altersgruppe ihre Programme nicht nach § 14 
Abs. 2 Nr. 1 bis 4 freigegeben sind, nicht 
bedient werden können. 
(5) Bildträger, die Auszüge von Film- und 
Spielprogrammen enthalten, dürfen abwei-
chend von den Absätzen 1 und 3 im Verbund 
mit periodischen Druckschriften nur vertrieben 
werden, wenn sie mit einem Hinweis des 
Anbieters versehen sind, der deutlich macht, 
dass eine Organisation der freiwilligen 
Selbstkontrolle festgestellt hat, dass diese 
Auszüge keine Jugendbeeinträchtigungen 
enthalten. Der Hinweis ist sowohl auf der 
periodischen Druckschrift als auch auf dem 
Bildträger vor dem Vertrieb mit einem deutlich 
sichtbaren Zeichen anzubringen. § 12 
Absatz 2 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend. Die 
Berechtigung nach Satz 1 kann die oberste 
Landesbehörde für einzelne Anbieter aus-
schließen. 
 
§ 13 Bildschirmspielgeräte 
(1) Das Spielen an elektronischen Bildschirm-
spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit, die 
öffentlich aufgestellt sind, darf Kindern und 
Jugendlichen ohne Begleitung einer perso-
nensorgeberechtigten oder erziehungsbeauf-
tragten Person nur gestattet werden, wenn die 
Programme von der obersten Landesbehörde 
oder einer Organisation der freiwilligen 
Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens 
nach § 14 Abs. 6 für ihre Alterstufe freigege-
ben und gekennzeichnet worden sind oder 
wenn es sich um Informations-, Instruktions- 
oder Lehrprogramme handelt, die vom 
Anbieter mit „Infoprogramm“ oder „Lehrpro-
gramm“ gekennzeichnet sind. 

(2) Elektronische Bildschirmspielgeräte dürfen 
1. auf Kinder oder Jugendlichen zugänglichen 
öffentlichen Verkehrsflächen, 
2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger 
Weise beruflich oder geschäftlich genutzten 
Räumen oder  
3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, 
Vorräumen oder Fluren  
nur aufgestellt werden, wenn ihre Programme 
für Kinder ab sechs Jahren freigegeben und 
gekennzeichnet oder nach § 14 Abs. 7 mit 
„Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ 
gekennzeichnet sind. 
(3) Auf das Anbringen der Kennzeichnungen 
auf Bildschirmspielgeräten findet § 12 Abs. 2 
Satz 1 bis 3 entsprechende Anwendung. 
 
§ 28 Bußgeldvorschriften 
(5) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahn-
det werden. 
 
 
 
Auszug aus dem Alkopopsteuergesetz – 
AlkopopStG 
§ 1 Steuergebiet, Steuergegenstand 
(1) Alkoholhaltige Süßgetränke (Alkopops) 
unterliegen im Steuergebiet einer Sondersteu-
er zum Schutz junger Menschen (Alko-
popsteuer). Steuergebiet ist das Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland ohne das Gebiet 
Büsingen und ohne die Insel Helgoland. Die 
Alkopopsteuer ist eine Verbrauchsteuer im 
Sinne der Abgabenordnung. 
(2) Alkopops im Sinne dieses Gesetzes sind 
Getränke - auch in gefrorener Form -, die - aus 
einer Mischung von Getränken mit einem 
Alkoholgehalt von 1,2 % vol oder weniger oder 
gegorenen Getränken mit einem Alkoholgehalt 
von mehr als 1,2 % vol, mit Erzeugnissen nach 
§ 130 Abs. 1 des Gesetzes über das Brannt-
weinmonopol bestehen, - einem Alkoholgehalt 
von mehr als 1,2 % vol, aber weniger als 10 % 
vol aufweisen, - trinkfertig gemischt in 
verkaufsfertigen, verschlossenen Behältnissen 
abgefüllt sind und - als Erzeugnisse nach 
§ 130 Abs. 1 des Gesetzes über das Brannt-
weinmonopol der Branntweinsteuer unterlie-
gen. 
(3) Als Alkopops gelten auch industriell 
vorbereitete Mischungskomponenten von 
Getränken nach Absatz  2, die in einer 
gemeinsamen Verpackung enthalten sind. 

 


